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Notrufe
MEDIZINISCHER
RETTUNGSDIENST:

112

FEUERWEHRNOTRUF:

112

POLIZEINOTRUF:

110
GIFTNOTRUF:
0361/730730

INTEGRIERTE LEITSTELLE
WESTMECKLENBURG

0385/ 5 00 00

KRANKENTRANSPORTE

0385/ 5 00 02 17

KINDERSCHUTZHOTLINE

0800/ 14 14 0 07
RUFBEREITSCHAFT DES
KINDER -UND
JUGENDNOTDIENSTES des
Landkreises Nordwest-
mecklenburg:
Tel. 038872-53252 oder
0163-5007475
GEWALT GEGEN FRAUEN
Sorgentelefon
08000/116016

TELEFONSEELSORGE

0800/ 111 01 11 und
0800/ 111 02 22
WEIßER RING:
0385-2075940

Bereitschaft
ARZT

für die Bereiche Sternberg,
Brüel undWarin:
Tel.: 01805/ 8 68 22 25 06
oder 11 61 17;
Mo, Di, Do 19 bis 7 Uhr,

BEREITSCHAFTS-
DIENSTE

. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mi 13 bis 7 Uhr, Fr 16 bis
7 Uhr, Sa/So, 7 bis 7 Uhr

APOTHEKEN

Stern-Apotheke Sternberg,
Tel. 0 38 47 / 3 13 64
Dienstbereitschaftszeiten:
Mo bis Fr 18 bis 21 Uhr,
Sa 17 bis 18 Uhr,
So/Feiertag 10 bis 11,
17 bis 18 Uhr

Markt-Apotheke
Neukloster,
Tel. 03 84 22 / 2 08 40
Dienstbereitschaftszeiten:
Mo bis Fr 18 bis 19 Uhr,
Sa 12 bis 13 Uhr,
So/Feiertag 18 bis 19 Uhr
Auskunft zu weiteren
Notdienstapotheken:
0800/ 0022833
vom Handy 22833

ZAHNARZT

Der diensthabende
Zahnarzt wird über
Tel.: 038483 / 3 15 67
mitgeteilt. Notdienstsprech-
stunde ist täglich von 10 bis
11 Uhr.

TIERARZT
Tierklinik Schwerin-Neu-
mühle Tel. 0385/710799
TAP HinrichsWismar,
Tel.: 03841 / 64 22 52 oder
0172/93 50 529

TIERSCHUTZGRUPPE
STERNBERG
038485/50060 oder
0151/17841017

POLIZEI

Sternberg, 03847/ 43270
Wismar, Tel. 03841/ 20 30

WITZIN Im Witziner Jugend-
keller im Pfarrhaus gibt es
heute einen Keller-Abend für
„Große“, informiert Helga
Birkholz. Beginn ist um18.30
Uhr. Eingeladen sind haupt-
sächlich die Jugendlichen,
die Skat bzw. Schach spielen
lernen wollen. Natürlich ist

es auch möglich, an diesem
Abend andere Brettspiele,
Billard, Tischtennis und Ki-
cker zu spielen. „Oder Ju-
gendliche schauen einfach
mal rein, um miteinander zu
quatschen“, sagt sie. Preis-
werte alkoholfreie Mixge-
tränke werden angeboten.

SCCbeschäftigt sich im Februarmit (Un-) Sinn des deutschenBildungssystems

STERNBERG Wenn alles
schläft und einer spricht - so
nenntmandiesesUnterricht.
Das mag im wahren Schulall-
tag manchmal stimmen; so
aber nicht beim Sternberger
Carnevalclub. Noch herrscht
karnevalistische Ruhe auf
dem Schulhof. Aber das wird
sich in Kürze ändern. Getreu
demMotto: „DerSCCbewegt
die Mauken - jetzt gehen wir
alle nochmal pauken“ wird
sich das Februar-Programm
vorallemmitdem(Un-)Sinn
des deutschen Bildungssys-
tems beschäftigen.
Die Sabbelgruppe hat auch

in diesem Jahr wieder bei ih-
ren wöchentlichen Treffen
alles gegeben. Man darf ge-
spannt sein auf hochmoti-

vierte Lehrer und Schüler,
unterschiedlichste Lehrme-
thoden, pädagogisch wert-
volle Erziehungsstile und
und und... So stellt selbst die
Mathematiklehrerin fest:
„Der Kreis ist eine geometri-
sche Figur, bei der an allen
Ecken und Enden gespart
wurde“.
Auch die Tanzgruppen des

SCC trainieren seitMonaten.
So werden im Februar die
Feuersternchen und die Su-
perkids erstmals einen ge-
meinsamen Tanz vorführen.
Aber auch die Garde, das
Tanzmariechen und das
Tanzpaar haben sich gut vor-
bereitet und werden das Pu-
blikumbegeistern.Selbstver-
ständlich zeigen auch die All-

stars und das Männerballett
ihr Können.

Kartenvorverkauf läuft
Der Schulbetrieb des SCC

startet am Samstag, 14. Feb-
ruar 2015, um 19Uhrmit der
Abendveranstaltung im Saal
des Seehotels Sternberg. Am
Sonntag, 15. Februar 2015,
findet die Beschulung ab 14
Uhr für die ganze Familie
statt sowie amRosenmontag,
16. Februar 2015, ab 19 Uhr
Zusätzlich wird auch in die-
sem Jahr der Rosenmontags-
Kinderfasching im Seehotel
um 10 Uhr stattfinden. Dazu
sind alle Kinder aus Stern-
berg undUmgebung herzlich
eingeladen.
Der Kartenvorverkauf im

Tabak-Treff, Inhaberin Ja-
nette Strack-Dziekan, in der
Luckower Straße 10 in Stern-
berg hat begonnen.
Darüber hinaus lebt auch

das Männerballett wieder
auf. In Fortsetzung des tradi-
tionsreichen Männerballett-
turniers in Sternberg wird
nunmehr das 16. Turnier die-
ser Art durch den DCC ’89

e.V. Demen in Kooperation
mit dem Evita-Forum De-
men ausgerichtet. Selbstver-
ständlich sind auch die Ge-
winner des Grand Prix de la
Männerballett, die Champs
vomSCC,mit dabei undwür-
den sich über eine große Be-
teiligung der Fans freuen.
Termin ist der 28. Februar
2015 um 16.30 Uhr im Ball-

saal des Evita-Forums De-
men, Ziolkowskiring 50. Den
Titel verteidigen wird das
Sternberger Männerballett
am 7.März 2015 beim nächs-
ten „Grand Prix de Eurovisi-
on de la Männerballett für
Mecklenburg-Vorpommern“
in Schönberg. Auch hier ist
Sternberger Unterstützung
der gefragt. Andrea Thiele

Die Funkengarde des Sternberger Carnevalclubs. FOTO: HOLGER HINZE

In Witzin heute ein
Keller-Abend für Große

Narren kehren in
die Schule zurück
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HIER SIND WIR FÜR SIE DA!

ANZEIGENANNAHME
OTTO-SHOP

Hier können Sie Ihre private
Kleinanzeige oder eine
gestaltete Familienanzeige
aufgeben.

Schweriner Straße 23
19412 Brüel

Öffnungszeiten:
Mo.–Fr. 9.00–12.30 Uhr

15.00–18.00 Uhr
Di. nur 9.00–12.30 Uhr

INH. ASTRID ZIESE

www.svz.de ...hier zu Hause

IHR Partner
mit Kompetenz

Sie möchten Ihre Servicenummer auch hier veröffentlichen?
Einfach anrufen unter Telefon 03871 62208471 · Fax 03871 62208185.

EURAWASSER Nord GmbH . . . . . . . . . . . 0381 8072220
(außer Stadtgebiet Güstrow, Sternberg, Brüel)

Störungsbeseitigung für Trink� und Abwasser

Amtsausschuss Neukloster-Warin 16. 01. 2015
Der Amtsvorsteher

Bekanntmachung
Am Dienstag, dem 27. Januar 2015, findet um 19.00 Uhr im Gemeinde�
haus Züsow, Satower Straße 18 die öffentliche Sitzung des Amtsaus�
schusses statt.

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil
1. Eröffnung der Sitzung des Amtsausschusses Neukloster–Warin
2. Einwohnerfragestunde
3. Änderungsanträge zur Tagesordnung
4. Billigung der 1. Sitzungsniederschrift vom 05. 08. 2014
5. Behandlung von Beschlussvorlagen
5.1. Haushaltssatzung 2015
5.2. Wahl der Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses
5.3. Wahl der Schiedspersonen für die Wahlperiode 2014–2019

im Amtsbereich Neukloster–Warin
6. Information und Anfragen

Manfred Juschkat
Amtsvorsteher

Stadtvertretung Warin 19. 01. 2015
Der Bürgermeister

Bekanntmachung

Am Donnerstag, dem 29. Januar 2015 findet um 17:00 Uhr in der
Freiwilligen Feuerwehr Warin, Kirchtor 5, 19417 Warin die öffentliche
Sitzung der Stadtvertretung Warin statt.

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil
1. Begrüßung durch den Vorsitzenden
2. Einwohnerfragestunde
3. Verpflichtung einer/s neuen Stadtvertreters/in
4. Feststellen der Ordnungsmäßigkeit der Einladung,

der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit
5. Änderungsanträge zur Tagesordnung
6. Billigung der 4. Sitzungsniederschrift vom 11. 12. 2014
7. Bericht des Bürgermeisters
8. Veränderungen in den Ausschüssen/der Ortsteilvertretung
9. Behandlung von Beschlussvorlagen
9.1. Wahl der Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses
9.2. Haushaltssatzung 2015
9.3. Schulentwicklungsplanung für den Planungszeitraum

vom Beginn des Schuljahres 2015/2016
bis zum Ende des Schuljahres 2019/2020 für den Landkreis
Nordwestmecklenburg

10. Anfragen von Stadtvertretern
Nichtöffentlicher Teil

11. Behandlung von Beschlussvorlagen
11.1. Genehmigung einer Eilentscheidung des Bürgermeisters

– Auftragsvergabe
11.2. Auftragsvergaben
11.3. Grundstücksverkauf

Ankermann
Bürgermeister

Amtliche Bekanntmachung des Amtsvorstehers des Amtes Neukloster-Warin

Melderegisterauskünfte und Widerspruchsrecht

Das Einwohnermeldeamt hat nach § 2 des Meldegesetzes für das Land Mecklenburg-
Vorpommern (Landesmeldegesetz – LMG M-V, in der Fassung der Bekanntmachung vom
30. Januar 2007, GVOBl. M-V S. 35ff in der zur Zeit geltenden Fassung) ein Melderegister zu
führen und ständig zu aktualisieren. Es bildet die Grundlage für die Erteilung von Melde-
registerauskünften, die Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen sowie für die
Vorbereitung von Wahlen.

Das Landesmeldegesetz räumt jedem Bürger das Recht ein, der Weitergabe seiner Daten zu
widersprechen.

1. Die Meldebehörde darf einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft zur Erfüllung ihrer
Aufgaben Daten ihrer Mitglieder und deren Familienangehörige übermitteln. Gehört ein
Familienmitglied (Ehegatte, minderjährige Kinder und Eltern minderjähriger Kinder)
nicht derselben oder keiner öffentlich rechtlichen Religionsgesellschaft an, so kann der
Betroffene gegen diese Datenübermittlung Widerspruch erheben (§ 32 Abs. 2 LMG).

2. Nach § 34a Abs. 2 LMG ist es möglich, über das Internet elektronische Melderegister-
auskünfte einzuholen. Die Betroffenen haben das Recht, der Weitergabe ihrer Daten auf
diesem Wege zu widersprechen.

3. Nach § 35 Abs. 2 LMG darf die Meldebehörde Melderegisterauskünfte über Alters- und
Ehejubiläen von Einwohnern erteilen, wenn Mandatsträger, Presse oder Rundfunk dies zur
Ehrung der betroffenen Personen begehren. Auch in diesem Fall hat jeder das Recht, der
Auskunftserteilung zu widersprechen.

4. Nach § 35 Abs. 3 LMG darf die Meldebehörde Auskünfte an Adressbuchverlage erteilen.
Die Betroffenen haben auch hier das Recht, der Weitergabe ihrer Daten zu widersprechen.

5. Die Meldebehörde darf nach § 35 Abs. 1 des LMG Parteien, Wählergruppen und anderen
Trägern von Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit Wahlen oder gesetzlich vorgesehenen
Abstimmungen in den sechs der Wahl vorausgehenden Monaten Auskunft aus dem
Melderegister über Vor- und Familiennamen, Doktorgrad und Anschriften von Gruppen von
Wahlberechtigten erteilen. Die Betroffenen haben das Recht, der Weitergabe dieser Daten
zu widersprechen.

Widersprüche gegen die Weitergabe vorgenannter Daten können schriftlich oder
zur Niederschrift vor Ort beim Amt Neukloster-Warin, Hauptstraße 27, 23992 Neukloster
eingelegt werden.
Eine einmal eingetragene Übermittlungssperre bleibt bis auf Widerruf bestehen.

Neukloster, den 19.01.2015 - Siegel -
gez. Manfred Juschkat, Amtsvorsteher

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN


